
 1

Bekanntmachung 
der Stadt Jüchen 

 
Bebauungsplan Nr. 077 „Industriepark Elsbachtal“ im  Ortsteil Jüchen  
hier: Veröffentlichung des Bebauungsplan-Entwurfes im Internet gemäß § 3 Absatz 2 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zurzeit gültigen 
Fassung    

 
 
 
Der Rat der Stadt Jüchen hat in seiner Sitzung am 27.03.2025 die Veröffentlichung des 
Bebauungsplan-Entwurfes mit der Begründung sowie den nach Einschätzung der Stadt 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Internet gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB beschlossen.  
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Industrieflächen als Standort für zum Teil flächenintensive Vorhaben und erheblich 
belästigende Industriebetriebe. 
Das Plangebiet liegt südöstlich der Ortschaft Jüchen. Nördlich wird es durch die 
Grubenrandstraße und im Osten überwiegend durch die Bundesstraße B 59 (ehemalige 
Autobahn A 540) begrenzt. Im Süden und Westen grenzen landwirtschaftliche Flächen an.  
 
Der räumliche Geltungsbereich ist aus der nachfolgenden Übersichtskarte ersichtlich: 
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Die Unterlagen zur Planung sind im Internet unter https://www.juechen.de/lebenslagen/bauen-
und-wohnen/stadtplanung/aktuelle-buergerbeteiligungen (Beteiligungsportal für Bauleitpläne) 
veröffentlicht. Die Dauer der Veröffentlichungsfrist geht vom  
 

14. April 2025  bis einschließlich 16. Mai 2025.  
 
 
Die folgenden Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:  
 

1. ein Umweltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Mensch und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt, Pflanzen und Tiere, Fläche, Boden, Wasser, Klima 
und Luft, Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter, biologische Vielfalt sowie 
deren Wechselwirkungen, Art und Menge der erzeugten Abfälle, Art und Menge an 
Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen sowie Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

2. zum Thema Artenschutz ein Gutachten zur artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe 
II, inklusive konkreten Erhebungen der Avifauna, Fledermäusen sowie der Haselmaus, 

3. schalltechnische Berechnungen zur Ermittlung der Verkehrslärmbelastung,  
4. Gutachten zur Baugrundbeurteilung 
5. Gutachten zur Versickerung  
6. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu den 

Themen  
– Artenschutz,  
– Baugrundverhältnisse,  
– Bergbautätigkeiten,  
– Bodenverhältnisse und Altlasten, 
– Dachbegrünung, 
– Nutzung erneuerbarer Energien, 
– Grundwasserstände,  
– Denkmalangelegenheiten,  
– Erdbebengefährdung,  
– Immissionsschutz, 

– Landschaftsbild, 
– landwirtschaftliche Flächen, 
– Naturschutz und Landschaftspflege, 
– Niederschlagsentwässerung, 
– Pflanzmaßnahmen, 
– Störfall,  
– Wald. 

 
 
Es wird darauf hingewiesen,  
 
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden 

können, 
2. dass Stellungnahmen über das vorgenannte Beteiligungsportal elektronisch übermittelt 

werden sollen, bei Bedarf aber auch auf dem Postweg, per E-Mail 
(bauleitplanung@juechen.de) oder zur Niederschrift abgegeben werden können.  
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3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können 

4. dass zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet die Unterlagen zur Planung beim 
Bürgermeister der Stadt Jüchen, Amt 61 -Amt für Stadtentwicklung-, Am Rathaus 5, 
Zimmer 116, 41363 Jüchen, während der Dienststunden, und zwar 

 
vormittags: 
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
nachmittags: 
Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 
eingesehen werden können.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich während dieser Frist zu den allgemeinen Zielen und Zwecken 
sowie zu den wesentlichen Auswirkungen unterrichten.   
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung wird zusätzlich in das Internet eingestellt.  
 
 
 
 
Jüchen, den 28. März 2025 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Harald Zillikens 
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